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Der Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes regelt die Sanktionierung von Verbänden für verbandsbe-
zogene Straftaten sowie die diesbezüglichen Verfahrensfragen. Der Entwurf stützt sich auf eine deutschlandweite
Untersuchung der Anwendung des geltenden Rechts, auf rechtsvergleichende Praktikerbefragungen in den USA und
Österreich sowie auf die Begleitung durch eine Expertengruppe, der neben WissenschaftlerInnen auch VertreterInnen
von Unternehmen, Verbänden sowie der Rechtspraxis angehörten. Kennzeichnend für den Entwurf ist seine dezidiert
spezialpräventive Ausrichtung, die auf eine Strukturverbesserung der Verbände abzielt und eine Sanktionierung
nur als letztes Mittel vorsieht, sowie ein dem Strafverfahrensrecht angepasstes Niveau an Verteidigungsrechten. Die
empirische und rechtsvergleichende Forschung sowie die Arbeit an dem Entwurf wurden von der VolkswagenStiftung
großzügig unterstützt. Der Kölner Entwurf wird Anfang 2018 mit einer ausführlichen Kommentierung in Buchform
erscheinen.




                                                                                                                 2
                    A. Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes


§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Sanktionierung von Verbänden wegen ver-
bandsbezogener Straftaten, soweit nicht in anderen Gesetzen besondere Bestimmungen getroffen
werden.


(2) Verbände im Sinne dieses Gesetzes sind juristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine und
rechtsfähige Personengesellschaften des privaten und öffentlichen Rechts. Ausgenommen sind
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, soweit sie in Ausübung hoheitlicher Be-
fugnisse tätig werden.


(3) Zuwiderhandlungen im Sinne dieses Gesetzes sind rechtswidrige Handlungen, die den objekti-
ven Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllen. Zuwiderhandlungen sind verbandsbezogen, wenn
durch sie
a) der Verband bereichert wurde oder bereichert werden sollte oder
b) eine Pflicht verletzt wurde, die den Verband trifft, sofern er durch die Zuwiderhandlung nicht
unmittelbar selbst geschädigt ist.


(4) Leitungspersonen im Sinne dieses Gesetzes sind
a) Organe eines Verbandes oder Mitglieder solcher Organe,
b) vertretungsberechtigte Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft,
c) sonst aufgrund rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht für die Geschäftsführung verantwortliche
natürliche Personen,
d) Personen, die in einem Verband eine Leitungsfunktion wahrnehmen, auch ohne rechtmäßig
dazu bestellt worden zu sein,
e) Personen, denen im Verband die Überwachung der Geschäftsführung oder die Ausübung von
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung übertragen worden ist,
f) Personen, die beauftragt worden sind, in eigener Verantwortung Aufgaben gemäß Buchst. a bis
e wahrzunehmen.


(5) Mitarbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die Arbeitsleistungen für den Verband
a) auf Grund eines Arbeits-, Leiharbeits-, Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses oder
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b) im Rahmen eines zwischen dem Verband und einem Subunternehmen geschlossenen Vertrages
erbringen.


§ 2 Räumlicher Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung, wenn
1. eine Zuwiderhandlung im Inland begangen worden ist,
2. die erforderliche Maßnahme nach § 3 Absatz 2 im Inland hätte vorgenommen werden müssen,
3. der Verband seinen Verwaltungssitz im Inland hat oder
4. die Zuwiderhandlung gegen die Bundesrepublik Deutschland, gegen einen Deutschen oder ge-
gen einen Verband mit Sitz im Inland begangen wurde.


§ 3 Verbandsverfehlung

(1) Hat eine Leitungsperson in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Verbandes vorsätzlich,
rechtswidrig und schuldhaft eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen, so wird gegen
den Verband eine Verbandssanktion verhängt; soweit der Tatbestand eines Strafgesetzes auch fahr-
lässig verwirklicht werden kann, genügt fahrlässiges Handeln der Leitungsperson. Setzt sich die
Leitungsperson durch die Begehung der Zuwiderhandlung über eine ausdrückliche und konkrete
Anweisung der Verbandsleitung hinweg und umgeht sie Sicherungsvorkehrungen, die geeignet
sind, derartige Zuwiderhandlungen zu verhindern, kann von einer Sanktionierung des Verbandes
abgesehen werden.


(2) Hat ein Mitarbeiter in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Verbandes eine verbandsbe-
zogene Zuwiderhandlung begangen, so wird gegen den Verband eine Verbandssanktion verhängt,
wenn die Begehung dieser Zuwiderhandlung dadurch ermöglicht oder wesentlich erleichtert wurde,
dass eine Leitungsperson des Verbandes erforderliche und zumutbar
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